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Bekanntmachung der Satzung über die  
Anordnung der Veränderungssperre Nr. 117 
der Stadt Duisburg in Duisburg -Rheinhau-
sen- für einen Bereich zwischen Feldstraße,  
Feldrain, Steinacker und Flutweg vom 
14.07.2020

Der Rat der Stadt Duisburg hat in seiner Sitzung 
am 15.06.2020 für einen Bereich zwischen 
Feldstraße, Feldrain, Steinacker und Flutweg eine 
Veränderungssperre nach § 14 Baugesetzbuch 
(BauGB) gemäß § 16 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Die Satzung hat folgenden Wortlaut:

„Satzung über die Veränderungssperre Nr. 117 
-Rheinhausen- vom 14.07.2020

Der Rat hat in seiner Sitzung am 15.06.2020 die 
nachfolgende Satzung beschlossen.

Die Satzung beruht auf:
1. §§ 14, 16 und 17 Baugesetzbuch (BauGB) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom  
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) und

2. § 7 Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994  
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 
(GV. NRW. S. 202).

§1
1. Zur Sicherung der Planung wird aus Gründen 

des öffentlichen Wohls für den nachstehend 
angegebenen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 1224 -Rheinhausen-  
„Flutweg/Feldstraße“ eine Veränderungssper-
re angeordnet. Der Aufstellungsbeschluss für 
den Bebauungsplan wurde am 22.06.2015 
gefasst. 

2. Die Veränderungssperre betrifft den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1224 
-Rheinhausen- „Flutweg/ Feldstraße“. Dieser 
umfasst einen Bereich zwischen Feldstraße, 
Feldrain, Steinacker und Flutweg.

3. Die Satzung über den in seiner Begrenzung 
vorstehend beschriebenen Bereich, der im 
Lageplan vom März 2020 dargestellt ist, 
liegt während der Dienststunden bei der 
Stadtverwaltung Duisburg, Amt für Stadtent-
wicklung und Projektmanagement, Fried-
rich-Albert-Lange-Platz 7, Zimmer 406, zu 
jedermanns Einsicht aus.

§2
1. Im Bereich der Veränderungssperre dürfen

a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht 
durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht 
beseitigt werden und

b) erhebliche oder wesentlich wertsteigernde 
Veränderungen von Grundstücken und 
baulichen Anlagen, deren Veränderungen 
nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen 
werden.

2. Wenn überwiegend öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen, kann von der Veränderungs-
sperre eine Ausnahme zugelassen werden.

§ 3
Diese Satzung tritt mit dem Tage der Bekanntma-
chung in Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald und 
soweit für ihren Geltungsbereich der Bebauungs-
plan Nr. 1224 -Rheinhausen- „Flutweg/Feldstraße“ 
in Kraft tritt, spätestens jedoch nach Ablauf von  
2 Jahren.“

Vorstehende Satzung wird hiermit gemäß § 16 
Abs. 2 BauGB öffentlich bekannt gemacht.

Über den Inhalt der Veränderungssperre wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben.

Gleichzeitig wird

1. gemäß § 18  Abs. 3 Satz 2 BauGB,
2. gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und
3. gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung  

Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

auf Folgendes hingewiesen:

1. Sind aufgrund dieser Veränderungssperre die 
in § 18 Abs. 1 Satz 1 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile, insbesondere nach mehr 
als vierjähriger Dauer der Veränderungssperre, 
eingetreten, kann der Entschädigungsberech-
tigte Entschädigung verlangen. Er kann die 
Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeifüh-
ren, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

2. Unbeachtlich werden:

 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,
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 2. eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplans und

 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung des Flä-
chennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind.

 Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich 
sind.

3. Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6 
Satz 1 Gemeindeordnung NRW nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht 
worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstandet 
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Stadt Duisburg 
vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Duisburg, den 14. Juli 2020

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt: 
Frau Rüther
Tel.-Nr.: 0203 283-4389

Bekanntmachung der Satzung über die 
Anordnung der Veränderungssperre 
Nr. 118 der Stadt Duisburg in Duisburg 
-Kaßlerfeld- für einen Bereich beid-
seits der Ruhrorter Straße zwischen 
der A 40 und den Straßen Am Brink/
Ruhrdeich vom 14.07.2020

Der Rat der Stadt Duisburg hat in seiner 
Sitzung am 15.06.2020 für einen Bereich 
beidseits der Ruhrorter Straße zwischen 
der A 40 und den Straßen Am Brink/
Ruhrdeich eine Veränderungssperre nach  
§ 14 Baugesetzbuch (BauGB) gemäß  
§ 16 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Die Satzung hat folgenden Wortlaut:

„Satzung über die Veränderungssperre  
Nr. 118 -Kaßlerfeld- vom 14.07.2020

Der Rat hat in seiner Sitzung am 
15.06.2020 die nachfolgende Satzung 
beschlossen.

Die Satzung beruht auf:
1. §§ 14, 16 und 17 Baugesetzbuch 

(BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634) und

2. § 7 Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202).

§1
1. Zur Sicherung der Planung wird aus 

Gründen des öffentlichen Wohls für 
den nachstehend angegebenen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes  
Nr. 1259  Kaßlerfeld- „Ruhrorter Stra-
ße“ eine Veränderungssperre angeord-
net. Der Aufstellungsbeschluss für den 
Bebauungsplan wurde durch den Rat 
der Stadt am 06.05.2019 gefasst. 

2. Die Veränderungssperre betrifft den 
Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes Nr. 1259 -Kaßlerfeld- „Ruhrorter 
Straße“. Dieser umfasst einen Bereich 
beidseits der Ruhrorter Straße zwischen 
der A 40 und den Straßen Am Brink/
Ruhrdeich.

3. Die Satzung über den in seiner Be-
grenzung vorstehend beschriebenen 
Bereich, der im Lageplan vom März 
2020 dargestellt ist, liegt während der 
Dienststunden bei der Stadtverwaltung 
Duisburg, Amt für Stadtentwicklung 
und Projektmanagement, Friedrich- 
Albert-Lange-Platz 7, Zimmer 402, zu 
jedermanns Einsicht aus.

§2
1. Im Bereich der Veränderungssperre 

dürfen
a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB 

nicht durchgeführt oder bauliche 
Anlagen nicht beseitigt werden und

b) erhebliche oder wesentlich wert-
steigernde Veränderungen von 
Grundstücken und baulichen An-
lagen, deren Veränderungen nicht 
genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorge-
nommen werden.

2. Wenn überwiegend öffentliche Belan-
ge nicht entgegenstehen, kann von der 
Veränderungssperre eine Ausnahme 
zugelassen werden.

§ 3
Diese Satzung tritt mit dem Tage der 
Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt außer 
Kraft, sobald und soweit für ihren Gel-
tungsbereich der Bebauungsplan Nr. 1259 
-Kaßlerfeld- „Ruhrorter Straße“ in Kraft 
tritt, spätestens jedoch nach Ablauf von 2 
Jahren.“

Vorstehende Satzung wird hiermit gemäß 
§ 16 Abs. 2 BauGB öffentlich bekannt 
gemacht.

Über den Inhalt der Veränderungssperre 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Gleichzeitig wird

1. gemäß § 18  Abs. 3 Satz 2 BauGB,
2. gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und
3. gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

auf Folgendes hingewiesen:

1. Sind aufgrund dieser Veränderungs-
sperre die in § 18 Abs. 1 Satz 1 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile, 
insbesondere nach mehr als vierjähriger 
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Dauer der Veränderungssperre, einge-
treten, kann der Entschädigungsberech-
tigte Entschädigung verlangen. Er kann 
die Fälligkeit des Anspruchs dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Ent-
schädigungspflichtigen beantragt.

2. Unbeachtlich werden:

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften über
das Verhältnis des Bebauungsplanes
und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB
beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung des Flä-
chennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind.
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich 
sind.

3. Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (GO NRW) beim Zustandekommen
dieser Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6
Satz 1 Gemeindeordnung NRW nach
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel
ist gegenüber der Stadt Duisburg
vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.

Duisburg, den 14. Juli 2020

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt: 
Herr Faßbender
Tel.-Nr.: 0203 283-6488

Bekanntmachung gemäß § 2 Absatz 1 
Baugesetzbuch (BauGB)

Der Oberbürgermeister und ein Mitglied 
des Rates haben am 22.07.2020 per 
Dringlichkeitsbeschluss folgenden Be-
schluss gefasst:

Für einen Bereich zwischen der Schlacht-
hofstraße, der Markgrafenstraße, der 
Wohnbebauung Markgrafenstraße 30-36 
(Flurstück 57, Flur 35, Gemarkung 3082 
Hamborn) und der Bahnstrecke ist ein 
Bebauungsplan im Sinne des § 30 Abs. 1 
BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB 
aufzustellen.

Das Verfahren wird unter der Bezeichnung 
Bebauungsplan Nr. 1270 -Obermarxloh- 
„Markgrafenstraße/Schlachthofstraße“ 
durchgeführt.

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebau-
ungsplanes soll nach § 13a Abs. 1 BauGB 
(„beschleunigtes Verfahren“) durchgeführt 
werden. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 in 
Verbindung mit § 13 Abs. 3 BauGB wird 
von der Durchführung einer formalen 
Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB 
abgesehen. Alle von der Planung betrof-
fenen Umweltbelange werden untersucht 
und in den Abwägungsprozess eingestellt.

Eine frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 
1 BauGB findet nicht statt. Die Bekannt-
machung wo sich die Öffentlichkeit über 
die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie 
die wesentlichen Auswirkungen der Pla-
nung unterrichten kann und dass sich die 

Öffentlichkeit innerhalb einer bestimmten 
Frist zur Planung äußern kann, erfolgt zu 
einem späteren Zeitpunkt separat.

Duisburg, den 3. August 2020

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Trappmann

Auskunft erteilt:
Herr Faßbender
Tel.-Nr.: 0203 283-6488
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Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 4261091401 (alt 
161091400) der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 15. Juli 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3221064573 (alt 
121064570) der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 15. Juli 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3362032926 (alt 
862032927) der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 20. Juli 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen 
die Sparkassenbücher Nr. 4798636553 (alt 
28636553), 3202451203 der Sparkasse 
Duisburg für kraftlos erklärt werden. Der 
Inhaber der Sparkassenbücher wird hiermit 
aufgefordert, binnen drei Monaten seine 
Rechte unter Vorlegung der Sparkassenbü-
cher anzumelden, da andernfalls die Spar-
kassenbücher für kraftlos erklärt werden.

Duisburg, den 24. Juli 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202862508 
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 28. Juli 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3308062979  
(alt 808062970) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 28. Juli 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 3205036829 
(alt 105036826), 3205054954 (alt 
105054951) der Sparkasse Duisburg  
wurden heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 28. Juli 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 3200164410 
(alt 100164417), 3200488363 (alt 
100488360) der Sparkasse Duisburg  
wurden heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 28. Juli 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3222107801 (alt 
122107808) der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 28. Juli 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand




